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RS OGH 1993/4/16 5Ob510/93,
2Ob140/04h

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1993

Norm

GOG §89

Rechtssatz

Die Partei, die behauptet, das Rechtsmittel zur Post gegeben zu haben, ist verhalten, die Postaufgabe in der für

Postsendungen vorgesehenen Art, nämlich durch Vorlage der postamtlichen Bestätigung über die rechtzeitige Aufgabe

der Sendung oder - im Falle des Verlustes dieser Bestätigung - durch eine Auskunft des Aufgabepostamtes

nachzuweisen.
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